
Welterbestadt Quedlinburg
Der Oberbürgermeister

Einreichende Fraktion:
Erarbeitet durch: Buchholz, Klaus gez. Buchholz, Klaus 09.05.17

Erforderliche
Mitzeichnungen:

2.5 Jugend, Kultur, Sport,
Kinder

gez. Buchholz, Klaus 09.05.17

Verantwortlicher
Fachbereich:

2 Recht, Ordnung, Kultur und
Bürgerservice

gez. W. Scheller 09/05/17

Oberbürgermeister Frank Ruch gez. F. Ruch

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/027/17

öffentlich

Aufhebung der Sportförderrichtlinie der Welterbestadt vom 27.04.1995

Erstellungsdatum: 09.05.2017

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

31.05.2017 Haupt- und Finanzausschuss Quedlinburg Vorberatung
15.06.2017 Stadtrat Quedlinburg Entscheidung

Beschluss:

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Aufhebung

der Sportförderrichtlinie der Welterbestadt Quedlinburg vom 27.04.1995.



Sachverhalt:

Die bei Beschlussfassung der Sportförderrichtlinie geltenden rechtlichen wie auch
finanziellen Rahmenbedingungen haben sich maßgeblich verändert. Die Aufhebung der
Richtlinie ist damit geboten.

Die Verwaltung erarbeitet derzeitig eine Neufassung entsprechend der aktuellen
Bedingungen.

Finanzielle Auswirkungen

 Ja  Nein

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr

 Ja  Nein

Pflichtaufgaben 

freiwillige Aufgaben 

 Ergebnisplan

BUst

EUR    

 Finanzplan

BUst 

EUR        

Gesamtkosten
der Maßnahmen
(Anschaffungs-/
Herstellungskosten)

EUR      

Jährliche
Folgekosten/
Folgelasten

keine

EUR    

Gesamtfinanzierung

Eigenanteil

EUR    

Gesamtfinanzierung

Erträge/Einzahlungen
(Zuschüsse, Beiträge
etc.)

EUR        
Verpflichtungs-ermächtigu
ngen

 Ja  Nein

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Folgejahre
Jahr
EUR

Jahr
EUR

Jahr
EUR


